
IO.
Kaysers ^ ^ I 7- » i Ix , wie auch hernach zu Jetten Kaysers
kx 8, v IN > N v I 8ecunöi berdenglorwürdigistenangedcnckcns / sich

auff daß cußcrist bemühet / von crmcltcn Wicnncrischcn Schrannen-
Gericht ein Lxemprion , aller vntcrchllmgist außzuwürckcn. War-
über dann bcy denen Löbl: Stündtcn selbst ein cntwurff oder con-
cepr vcrfast / auch sowol von dem damahltgcn Herrn LandtMar-
schallm / Herrn Sigmundt Adamen / Herrn von Traun/als auch
von der HochLöblichen : N : Oe : Regierung / vnd anderer Orthen
gründliche Bericht vnd Gutachten abgcfordert/vnd endlich von jetzt
Regierender Kayscrlichen Maycftät k - ^ v , d- » o Timo , Lcc.
wolgcdachtcn bccben ober» Politischen Ständtcn vntcrm claco Preß-
bürg / den z . Occombnis , dcß I 6 Z 7 . Jahrs ein außsührlichesÄ-
dcliches Lriminzl ? Qvi!cA >um , wie nembltch die LandtLcuth dcß
StattGerichtS erlaßen / vnd was gestalten sie hinfüran seibsten in
driminalien procccüeren vnd j u6icieeen sollen / allergnädigist er--
thailt / auch hernach als sichetlicheLaluz craiguct/die erste8clli-
onvnter Herrn HannßFrairtzTrautson/GravcnzuFalckenstain/
als gcwestrnLandtMarschallcn/vnd jetzigen Statthaltern/den r/.
Januarij . /^nno 16z 9 , gehalten/vnd bcy demselben/wie in ainem
vnd andern fall discs ? QVl!cLium zu praÄicicrcn . vntcrschidliche
(^ uLÜionc ^ crörthert vnd geschlossen worden/maßen derselben hie
VMM in nachfolgenden /lriiculis vnterschtdltchrn gedacht Würdet.

I.
Ion denen Personen/ so z u demAde-

itchen Criminai Gericht gebraucht werden.

^8W ^ PriviicZio lft vorgesehen / daß neben de-
WD

'
nen OrclinÄti LandtRcchtsBeysitzern/von jedem Standl

noch Drey Landts Mtglidcr/vnd also Sechs vom Herrn : Sechs
vom RitterStandt / zusamen außer deß Herrn LandtMarfchallcn 0-
dcrHerrnLandt vnterMarschallens/IwölffPcrsonen sollen gebraucht
werden ? Weilen aber vnter dessen i^ nno 1650 . Ihr Kays : May:
sich allcrgnädigistrciolvicrc , daß hinfüran nicht nur Sechs ; son¬

dern



der» Acht oröinari Bcysitzcr der N : De : LandtsRechten seyn sol¬
len/also hat man anjctzo auß jedem Stande allein Iway zucrsetzen:

Damit aber besagtes Adcliches Gericht mit besserer Frcyheit
prAÄicicrr werde / ist durch ain absonderliche Kays : Lelolunon
clc claror z . ^ulij . l 642 . vorgeschen/daß HerrLandtMarschall oder
Herr Landt vntcr Marschallnicht jederzeit die Herrn Bcysitzrr / oder
anderegewiffe Personen zucrküsrn verbunden seyen/ sondern ihnen be-
vorstchcn solle / becdc anwesende Stände ohne vnkerschid ( jedoch auß
jedem Stande Sechs ) wie sonsten zuainerLandTggs Handlung zu-
berueffen.

Vnd ob zwar die Iahl sowol in dem ?ri vileAio , als Mich in
etlichenReiolucionen aust Iwölst Personen6ercrminicrr ist / so
bestndt sich glcichwol / daß je zu Zeiten auch mit wenigem / ncmblich
mit Ailss / Ichcn / auch Neun vnd Acht Lsscssorndie8ci! >onen
gehalten werden / absonderlich wo es kein Hauptsächliche Er-
kanntnuß/sondern nur etwo ein gemaine incerlocuconam oder a-
ber nur publicarionem aincs zuvor mit gucter ordnung vnd meh¬
rerer anzahl gcfählten Drtßatls / betreffen thuck.

Im vbrigcn haben dise Herrn Lssessorer kein absonderliches
Mamenr auff sich / es ließe sich auch fchwärlich prEicieren.
dann weilen keine gewisse darzue verordnet / sondern Nur jedesmahl
denen so sich allhir befinden / vnd manfücglich haben kan / nach Oix-
crcrion dcß Herrn LandtMarschallen oder Herrn Landt vnterMar-
schallm angcsagt wirdt / als kunte auch keinjuramen c auffgcnom-
men werden / sonsten nunmehr fast alleLavaglieri im Landt hcttcn
schwören müessen. Iu demc ist !8locouum , daß in disem Landt
bey denen Herrschafften dieLumina ! Iu6icia von Burgern vnd
Inwohnern der benachbarten Stätt / Märckt / vnnd Dörffern
besetzt werden / deren keiner mit luramenr verbunden / vil mehrere
vnd sicherer dann können die LandtLeuth als kerionLlIluttrcs öc
Mobiles , c^uarum inceArirax major esse ioler , ohne dergleichen
luramenr , vbcrjhre Mitglider zu Votieren Zitegelaffen werden/
solches tstfchon von anfang deßKaysr Lumina ! Lrivile^ ij biß6a-
lo praäbicicrc.

Nun lassen sich Zwar nicht alle gern in dergleichen Lrimina-
licn gebrauchen / in deme aber ein jedes Landts Mitglidt billich zu-
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12 .
beobachten/ wie schwär / vnd langsam es Hergängen / biß daß die
Löblichen Stände disesEdleKlainodterhalten/vnd wievil der gan¬
zen werthen ?o <icriccc , auch allen AdelichenkamilicnanM3NU-
renierunZ deffelbigen gelegen : Als ist gar löblich / daß sich alle vnd
jede befleißen / auff vergehende ansag gewißlich dabcy zucrscheincn/
vnd ohne sonderbare vechindernuß sich nicht entschuldigen.

II.
luffivas MPersonenWsAdelt

LnmlNLi Gertchtsich erstrecke.
Isis?rivileZiumerstreckt sich auffalleLands-
Mitglider/Mann : vnd WcibsPcrsonen/ bccdcr ober» Po¬
litischen Ständtcn / von Herrn vnd Ritter . Sovil aber

belangt der LandtLeuthcn Diener/oder anderer/so dem LandtMar-
schallischen GerichtsIwang in lurizcliÄion Sachen zwar vntergr-
ben / jedoch nicht LandtLcuch seyudt / ist bey der erstenScilionden
- -, kaausrü . Lano iSr a^ tnkälliageschlossen / daß dieselbemder¬
gleichenLriminalFällen alsobalden zum Prososen vcrschasst/ alldort
von Gericht außexaminiert , vnd so ferr ihrOeliLbum Lnmma.
Is zuseyn erschttnte / dem StattGericht per liccei ^ Lompassux
vberschirkt werden sollen/vnd also ist alberait würcklichnraöticiercworden.

Ferrer ist vor disem ein Zweifel fürgefallen/ wann ein Landt-
Mann zugleich einen Hoffvienst Heike/ ob er zu disemAdclichenGe¬
richt / oder zum obristen HoffMarschall Ambt solle gezogen wer¬
den ; Hierauff haben sich Ihr Kays: May : auff abgefordcrten Be¬
richt vnd Guctachten / in LautsHerrn Karl Ferdinande Grave«
von Wallenstain / wegen eines entleibten Gicngerischen Laggeyrn/
dc» 2Z . tluZutti . -lnno 1647. dahin allcrgnädigistLclolvicrr,
daß Er Herr von Wallenstain / so zugleich ein Hoffbedientrr war/
sem kukAauon beyM . peß Herrn LandtMarschallen Inkanx.
dem Kaystrlichen rnviIeZro gemäß / chuen solle. Vnd ist zwar
gantz billlch/weilen das LandtMarschattische Gericht sowolin Li.

vilidux
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